
Sonderdruck

Auszug aus dem Strafgesetzbuch (StGB)

§ 201 Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafte wird bestraft, wer unbefugt

1. das nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen auf einen Tonträger aufnimmt oder
2. eine so hergestellte Aufnahme gebraucht oder einem Dritten zugänglich macht.

(2) 1Ebenso wird bestraft, wer unbefugt
1. das nicht zu seiner Kenntnis bestimmte nichtöffentlich gesprochene Wort eines anderen mit einem

Abhörgerät abhört oder
2. das nach Absatz 1 Nr. 1 aufgenommene oder nach Absatz 2 Nr. 1 abgehörte nichtöffentlich gespro-

chene Wort eines anderen im Wortlaut oder seinem wesentlichen Inhalt nach öffentlich mitteilt.
2Die Tat nach Satz 1 Nr. 2 ist nur strafbar, wenn die öffentliche Mitteilung geeignet ist, berechtigte Interes-
sen eines anderen zu beeinträchtigen. 3Sie ist nicht rechtswidrig, wenn die öffentliche Mitteilung zur
Wahrnehmung überragender öffentlicher Interessen gemacht wird.

(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtsträger oder als für den
öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt (Abs. 1, 2).

(4) Der Versuch ist strafbar.

(5) Die Tonträger und Abhörgeräte, die der Täter oder Teilnehmer verwendet hat, können eingezogen werden.
§ 74 a ist anzuwenden.

§ 203 Verletzung von Privatgeheimnissen
(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Ge-

heimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart, das ihm als
1. - 6 . . . . . . .
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe bestraft.

(2) 1Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbe-
reich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis offenbart, das ihm als
1. . . . . . .
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten,
3. - 6. . . . . .
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. 2Einem Geheimnis im Sinn des Satzes 1 stehen
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der
öffentlichen Verwaltung erfasst worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzel-
angaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntge-
geben werden und das Gesetz dies nicht untersagt.

(3) . . . .

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das fremde Geheimnis nach dem Tod des
Betroffenen unbefugt offenbart.

(5) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen
anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.

§ 331 Vorteilsnahme
(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der für die Dienstausübung

einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, wird mit Freiheits-
strafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) . . .

(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich
versprechen lässt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die
Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme
genehmigt.N
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§ 332 Bestechlichkeit

(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil für sich oder
einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er eine Dienst-
handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder
verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In minder schwe-
ren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar.

(2) . . .

(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung fordert, sich versprechen lässt
oder annimmt, so sind die Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegen-
über bereit gezeigt hat,
1. bei der Handlung seine Pflichten zu verletzten oder,
2. soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausübung des Ermessens durch den Vorteil
beeinflussen zu lassen.

§ 336 Unterlassen der Diensthandlung
Der Vornahme einer Diensthandlung oder einer richterlichen Handlung im Sinne der §§ 331 bis 334 steht das
Unterlassen der Handlung gleich.

§ 353 b
Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht

(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als
1. . . . ,
2. für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder
3. . . . ,
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart und dadurch wichtige öffentliche
Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Hat der Täter
durch die Tat fahrlässig wichtige öffentliche Interessen gefährdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand oder eine Nachricht, zu
deren Geheimhaltung er
1. aufgrund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes oder eines

seiner Ausschüsse verpflichtet ist oder
2. von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung der Geheimhal-

tungspflicht verpflichtet worden ist,
an einen anderen gelangen lässt oder öffentlich bekanntmacht und dadurch wichtige öffentliche Interes-
sen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

(4) Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. Die Ermächtigung wird erteilt
1. . . .
2. von der obersten Bundesbehörde

a) in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit sonst bei
einer oder für eine Behörde oder bei einer amtlichen Stelle des Bundes oder für eine solche Stelle
bekanntgeworden ist,

b) in den Fällen des Absatzes 2 Nummer 2, wenn der Täter von einer amtlichen Stelle des Bundes
verpflichtet worden ist;

3. von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 Nummer 2.

§ 358 Nebenfolgen
Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Straftat nach den §§ 332, 335, 339,
340, 343, 344, 345 Abs. 1 und 3, §§ 348, 352 bis 353 b Abs. 1, §§ 355 und 357 kann das Gericht die Fähigkeit,
öffentliche Ämter zu bekleiden (§ 45 Abs. 2), aberkennen.
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Zweiter Abschnitt

Sendeanlagen

§ 65 Missbrauch von Sendeanlagen

(1) Es ist verboten, Sendeanlagen zu besit-
zen, herzustellen, zu vertreiben, einzuführen
oder sonst in den Geltungsbereich dieses Ge-
setzes zu verbringen, die ihrer Form nach ei-
nen anderen Gegenstand vortäuschen oder die
mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs
verkleidet sind und auf Grund dieser Umstän-
de in besonderer Weise geeignet sind, das
nichtöffentlich gesprochene Wort eines ande-
ren von diesem unbemerkt abzuhören. Das
Verbot, solche Sendeanlagen zu besitzen, gilt
nicht für denjenigen, der die tatsächliche Ge-
walt über eine solche Sendeanlage
1. als Organ, als Mitglied eines Organs, als

gesetzlicher Vertreter oder als vertre-
tungsberechtigter Gesellschafter eines
Berechtigten nach Absatz 2 erlangt,

2. von einem anderen oder für einen ande-
ren Berechtigten nach Absatz 2 erlangt,
sofern und solange er die Weisungen des
anderen über die Ausübung der tatsächli-
chen Gewalt über die Sendeanlage auf
Grund eines Dienst- oder Arbeitsverhält-
nisses zu befolgen hat oder die tatsächli-
che Gewalt auf Grund gerichtlichen oder
behördlichen Auftrags ausübt,

3. als Gerichtsvollzieher oder Vollzugs-
beamter in einem Vollstreckungsverfahren
erwirbt,

4. von einem Berechtigten nach Absatz 2
vorübergehend zum Zwecke der sicheren
Verwahrung oder der nicht gewerbsmä-
ßigen Beförderung zu einem Berechtig-
ten erlangt,

5. lediglich zur gewerbsmäßigen Beförde-
rung oder gewerbsmäßigen Lagerung er-
langt,

6. durch Fund erlangt, sofern er die Anlage
unverzüglich dem Verlierer, dem Eigentü-
mer, einem sonstigen Erwerbsberechtigten
oder der für die Entgegennahme der Fund-
anzeige zuständigen Stelle abliefert,

7. von Todes wegen erwirbt, sofern er die

Sonderdruck

Auszug aus dem Telekommunikationsgesetz

Sendeanlage unverzüglich einem Berech-
tigten überlässt oder sie für dauernd un-
brauchbar macht,

8. erlangt, die durch Entfernen eines wesent-
lichen Bauteils dauernd unbrauchbar ge-
macht worden ist, sofern er den Erwerb
unverzüglich der Regulierungsbehörde
schriftlich anzeigt, dabei seine Personali-
en, die Art der Anlage, deren Hersteller-
oder Warenzeichen und, wenn die Anla-
ge eine Herstellungsnummer hat, auch
diese angibt sowie glaubhaft macht, dass
er die Anlage ausschließlich zu Sammler-
zwecken erworben hat.

(2) Die zuständigen obersten Bundes- oder
Landesbehörden lassen Ausnahmen zu, wenn
es im öffentlichen Interesse, insbesondere aus
Gründen der öffentlichen Sicherheit, erforder-
lich ist. Absatz 1 Satz 1 gilt nicht, soweit das
Bundesausfuhramt die Ausfuhr der Sendean-
lagen genehmigt hat.

(3) Es ist verboten, öffentlich oder in Mittei-
lungen, die für einen größeren Personenkreis
bestimmt sind, für Sendeanlagen mit dem Hin-
weis zu werben, dass die Anlagen geeignet
sind, das nichtöffentlich gesprochene Wort ei-
nes anderen von diesem unbemerkt abzuhö-
ren.

Elfter Teil

Fernmeldegeheimnis, Datenschutz, Siche-
rung

§ 85 Fernmeldegeheimnis

(1) Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der
Inhalt der Telekommunikation und ihre nähe-
ren Umstände, insbesondere die Tatsache, ob
jemand an einem Telekommunikationsvorgang
beteiligt ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis
erstreckt sich auch auf die näheren Umstän-
de erfolgloser Verbindungsversuche.

(2) Zur Wahrung des Fernmeldegeheim-
nisses ist verpflichtet, wer geschäftsmäßig Tele-
kommunikationsdienste erbringt oder daran
mitwirkt. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht
auch nach dem Ende der Tätigkeit fort, durch
die sie begründet worden ist.N
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(3) Den nach Absatz 2 Verpflichteten ist es
untersagt, sich oder anderen über das für die
geschäftsmäßige Erbringung der Telekom-
munikationsdienste erforderliche Maß hinaus
Kenntnis vom Inhalt oder den näheren Umstän-
den der Telekommunikation zu verschaffen. Sie
dürfen Kenntnisse über Tatsachen, die dem
Fernmeldegeheimnis unterliegen, nur für den
in Satz 1 genannten Zweck verwenden. Eine
Verwendung dieser Kenntnisse für andere
Zwecke, insbesondere die Weitergabe an an-
dere, ist nur zulässig, soweit dieses Gesetz
oder eine andere gesetzliche Vorschrift dies
vorsieht und sich dabei ausdrücklich auf
Telekommunikationsvorgänge bezieht. Die An-
zeigepflicht nach § 138 des Strafgesetzbuches
hat Vorrang.

(4) Befindet sich die Telekommunikationsan-
lage an Bord eines Fahrzeuges für Seefahrt
oder Luftfahrt, so besteht die Pflicht zur Wah-
rung des Geheimnisses nicht gegenüber dem
Führer des Fahrzeuges oder seinem Stellver-
treter.

§ 86 Abhörverbot, Geheimhaltungs-
pflicht der Betreiber von Em-
pfangsanlagen

Mit einer Funkanlage dürfen Nachrichten, die
für die Funkanlage nicht bestimmt sind, nicht
abgehört werden. Der Inhalt solcher Nachrich-
ten sowie die Tatsache ihres Empfangs dür-
fen, auch wenn der Empfang unbeabsichtigt
geschieht, auch von Personen, für die eine
Pflicht zur Geheimhaltung nicht schon nach §
85 besteht, anderen nicht mitgeteilt werden. §
85 Abs. 4 gilt entsprechend. Das Recht, Funk-

aussendungen zu empfangen, die für die All-
gemeinheit oder einen unbestimmten Per-
sonenkreis bestimmt ist, sowie das Abhören
und die Weitergabe von Nachrichten auf Grund
besonderer gesetzlicher Ermächtigung bleiben
unberührt.

Zwölfter Teil

Straf- und Bußgeldvorschriften

Erster Abschnitt

Strafvorschriften

§ 94

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen §
65 Abs. 1 dort genannte Sendeanlagen
1. besitzt oder
2. herstellt, vertreibt, einführt oder sonst in

den Geltungsbereich dieses Gesetzes
verbringt.

(2) Handelt der Täter in den Fällen des Ab-
satzes 1 Nr. 2 fahrlässig, so ist die Strafe Frei-
heitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe.

§ 95

Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 86
Satz 1 oder 2 eine Nachricht abhört oder den
Inhalt einer Nachricht oder die Tatsache ihres
Empfangs einem anderen mitteilt.
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